
Interner Fachwechsel 

Studierende der Europa-Universität Flensburg, die im Laufe des Studiums feststellen, den falschen 
Studiengang oder ein falsches Studienfach (Teilstudiengang) gewählt zu haben, müssen sich für einen 
anderen Studiengang oder ein neues Studienfach wie jede/r andere Studieninteressierte auf dem „normalen“ 
Weg bewerben, d.h., es ist die Online-Bewerbung durchzuführen und es sind alle erforderlichen Unterlagen 
erneut einzureichen, also 

- Bewerbungsbogen des Online-Verfahrens
- Amtlich beglaubigte Kopie des Abiturzeugnisses 
- Studienbescheinigung des aktuellen Semesters 
- Nachweis der bestandenen Eignungsprüfung, wenn das NEUE Fach Sport, Musik oder Kunst sein sollte 
- Sprachnachweis, wenn das neue Fach Englisch oder Dänisch oder Französisch oder Spanisch ist. 

Zu beachten ist, dass Bewerbungen für das erste Fachsemester eines Studienganges bzw. –faches 
grundsätzlich nur im Wintersemester (ab 29017 Herbstsemester) möglich sind. 
Ausnahme: Master Energie- und Umweltmanagement 

Bewerbungsunterlagen aus dem Vorjahr liegen der Zulassungsstelle nicht mehr vor, da diese vernichtet 
werden müssen, so dass – wenn gefordert – die Unterlagen erneut in amtlich beglaubigter Kopie vorzulegen 
sind. 

Studiengang- oder Studienfachwechsler genießen bei der Auswahl von Studienbewerber/innen in zulassungs-
beschränkten Studiengängen KEINE Vorteile. 
Es gilt der verfassungsrechtliche Gleichheitsgrundsatz, nach dem alle Bewerber/innen im Auswahlverfahren für 
das erste Fachsemester gleich zu behandeln sind (Auswahl nach Abiturnote und Wartezeit). 

Wichtige Hinweise:

Studierende,die einen Fachwechsel anstreben und für ein neues Studienfach im ersten Fachsemester 
zugelassen werden, studieren nach erfolgter Immatrikulation immer in der aktuellsten Prüfungsordnung 

Die bisherigen Prüfungsleistungen können – insofern diese mit den Studien- und Prüfungsinhalten des neuen 
Studienganges kompatibel sind – anerkannt werden. Die Anerkennung nehmen die Fachberater/-innen der 
Studiengänge und Teilstudiengänge vor. Für Lehramtsstudiengänge erfolgt die Anerkennung in den 
Bildungswissenschaften/Pädagogik durch die Koordinierungsstelle, Frau K. Schulz-Sommer.

In Kombinationsstudiengängen (Lehramt) erfolgt die Bewerbung bei einem Fachwechsel im neuen Fach für 
das erste Fachsemester, im alten (beibehaltenen) Fach für das nächsthöhere Fachsemester (nur 3. oder 5. 
Fachsemester möglich). 

Nur diese Informationen sind  für das Fachwechselverfahren verbindlich.
Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte ausschließlich an 
die Mitarbeiter/-innen der Zulassungsstelle im Gebäude HELSINKI.




